
 

 

 TOP 16 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Friesenheim 22.06.2021 öffentlich 

 

Anfrage der Ortsbeiratsfraktion CDU pro Friesenheim 
Auslastung der Kindertagesstätten in Friesenheim 

Vorlage Nr.: 20213577 

 

Stellungnahme Bereich Kindertagesstätten 

 
Übersicht über die Entwicklung der Kita-Plätze im Stadtteil 

Friesenheim: 
 

 Ü2-Plätze (zweijäh-
rige bis Einschulung) 

U2-Plätze (Kinder 
unter zwei Jahren) 

Plätze für Schul-
kinder 

Stand 01.01.2006 548 10 

 

40 

aktueller Stand 620 20 

 

40 

Ausbauziel nach 
aktuellem Bedarfs-

plan 2021 
870 50 

 
40 

 
 



 
 
Übersicht über die einzelnen Kitas und deren Kapazitäten mit Öffnungszeiten: 
 

Lfd. 
Nr. 

Kindertagesstätte Träger
1)

 Altersklasse Öffnungszeiten Plätze 

1 St. Josef K 2+ VV 7 7.00-14.00 50 

 
Leuschnerstraße 149 

  
GZ 10 7.00-17.00 25 

      ∑     75 

2 Friedenskirche P u2 GZ 9 7.30-16.30 10 

 
Leuschnerstraße 56 

 
2+ TZ 7 7.30-12.00 + 14.00-16.30 40 

    VV 7 7.30-14.30 12 

    
GZ 9 7.30-16.30 48 

    
∑ 2+   100 

      ∑     110 

3 Kinderhaus am Ebertpark S u2 GZ 9 7.00-16.00 10 

 
Erzbergerstraße 109 

 
2+ VV 7 7.00-14.00 65 

    
GZ 10 7.00-17.00 60 

    
∑ 2+   125 

   
Schulkind 7 Schulende-17.00 40 

   
∑     175 

4 Friesenheim S 2+ VV 7 7.00-14.00 39 

 
Erzbergerstraße 111 

  
GZ 9 7.00-16.00 36 

   
∑     75 

5 St. Gallus I K 2+ VV 7 8.00-15.00 26 

 
Spatenstraße 17 

  
GZ 9 7.00-16.00 24 

      ∑     50 

6 Arche Noah (St. Gallus II) S 2+ TZ 7 7.30-12.00 + 14.00-16.00 30 

 
Hagellochstraße 33 

  
GZ 10 7.00-17.00 15 

      ∑     45 

7 Pauluskirche P 2+ TZ 7 7.30-12.30 + 14.30-16.30 40 

 
Luitpoldstraße 45a 

  
VV 7 7.30-14.30 8 

    
GZ 9 7.30-16.30 27 

      ∑     75 

8 Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum P 2+ VV 7 7.30-14.30 39 

 
Brebacher Straße 3 

  
GZ 10 7.00-17.00 36 

      ∑     75 

∑ Friesenheim 
 

u2 GZ 9 
 

20 

   
2+ TZ 7 

 
110 

    
VV 7 

 
239 

    
GZ 9 

 
135 

    
GZ 10 

 
136 

    
∑ GZ 

 
271 

   
  ∑ 2+   620 

   
Schulkind 7   40 

   
∑     680 

1) K = katholische Kirche, P = protestantische Kirche, S = Stadt 

2) TZ = Teilzeit vor- und nachmittags mit Unterbrechung über Mittag, VV = verlängertes Vormit-

tagsangebot (tgl. 7 Stunden), GZ = Ganzzeit (tgl. >7 Stunden bis 10 Stunden) 

 
Die Kitas sind in der Regel komplett ausgelastet. Dies wird auch insbesondere durch die ak-
tuell angespannte Lage aufgrund fehlender Plätze in Friesenheim sowie im gesamten Stadt-
gebiet für die kommenden Jahre erwartet. Generell sieht die Bedarfsplanung der Kinderta-
gesbetreuung die Auslastung aller Kitas vor, da diese sich an den bestehenden Einwohner-



zahlen der jeweiligen Altersgruppen sowie der Wartelisten orientiert. Der aktuelle Bedarfs-
plan wurde durch den Jugendhilfeausschuss am 10.05.2021 beschlossen und ist jährlich zu 
erstellen. 
 
Folgende Kita-Ausbauprojekte sind zusätzlich zu den o.g. Kapazitäten im Bedarfsplan vorge-
sehen: 

- Die städt. KTS Friesenheim soll nach erfolgter Sanierung 25 weitere Ü2-Plätze 

in Betrieb nehmen. 

- Die prot. Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum soll um 50 Ü2-Plätze- 

und 10 U2-Plätze erweitert werden. Hier stehen die Planungsleistungen kurz 

vor Abschluss. 

- Der prot. Kindergarten Pauluskirche soll um 25 Ü2-Plätze durch Hinzunahme 

von Gemeinderäumen erweitert werden. Auch hier stehen die Planungsleis-

tungen kurz vor Abschluss. 

- Für den weiteren Bedarf von 150 Ü2-Plätzen und 20 U2-Plätzen sind derzeit 

Standortoptionen in Prüfung. 

Die personelle Ausstattung ist je Einrichtung individuell und berechnet sich bis 30.06.2021 
nach dem Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz nach der Anzahl und Art der Gruppen 
(Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen). Das am 01.07.2021 in Kraft tretende KiTaG 
(Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagepflege, auch Kita-Zukunftsgesetz genannt) sieht eine Personalisierung 
je Platz und täglichen Betreuungsstunden, differenziert nach den Altersgruppen U2 (Kinder 
bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres), Ü2 (Kinder ab Vollendung des zweiten Le-
bensjahres bis zum Schulbeginn) und Schulkinder, vor. Diese werden derzeit mit der Bean-
tragung der ab 01.07.2021 neu erforderlichen Betriebserlaubnis je Einrichtung errechnet. 
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